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Subvention und Reparaturen von Hornussermaterial 
- Neues Vorgehen!! 
Folgendes Hornussermaterial wird subventioniert:  

 

Hornusse, Böcke, Zieli und Hornusswurfmaschine (Junghornusser-

Trainings-Gerät) 
 

Ausstehende Material-Entschädigungen für 2009 
Die Hornussergesellschaften welche per 2009 die Materialentschädigung noch nicht 
erhalten haben, wurden alle angeschrieben. 
Damit eine rasche Auszahlung – in Zukunft werden diese Zahlungen nur noch durch 
den bern. Sportfonds getätigt – ist wie folgt vorzugehen: 
 

1. Das erhaltene Material-Subventions-Gesuch muss zwingend ausgefüllt 
werden 

2. Die Rechnungen mit dazugehörigen Quittungen müssen in Kopie dem Ge-
such beiliegen.(Diese Akten bleiben in Zukunft beim Sportfonds!!) 

3. Ein Einzahlungsschein Eurer Hornussergesellschaft muss dem Gesuch 
beiliegen. 

4. Alle diese Unterlagen müssen so rasch als möglich direkt dem Kant. Bern. 
Sportfonds, Kramgasse 20 in 3011 Bern eingesandt werden. 

 
Eine Auszahlung wird nur vorgenommen, wenn alle geforderten Unterlagen beim 
Sportfonds eingelangt sind. 
 

Material-Entschädigungen für 2010 

Das Vorgehen ist genau gleich, aber die kompletten Gesuchsunterlagen per 2010 
müssen dem 
Kant. Bern. Hornusserverband, P. Schneeberger, Jungfrauweg 7 3053 Lätti 
zugeschickt werden. 
Ich erwarte die Gesuchsunterlagen ab sofort bis am 31. Oktober 2010! 
Auch hier gilt, die Unterlagen müssen komplett sein. Nur solche Gesuch können dem 
Kant. Sportfonds in Bern weitergeleitet werden. 
 
Achtung; Hornussergesellschaften welche 2009 kein Gesuch um Subvention für 
Hornussermaterial eingereicht haben und kein entsprechendes Formular „Gesuch 
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um Ausrichtung von Entschädigungen für Reparaturen und Sportmaterial“ 
erhalten haben, können dieses über www.pom.be.ch herunterladen. 
 

Hornusserhäuser = Neubauten 

Die Formulare für Hornusser-Haus-Neubauten können unter www.pom.be.ch 
(Sportfond-Formulare) heruntergeladen werden. 
 

Renovationen von Hornusserhäuser werden nicht subventioniert! 
Nur dem Hornussen dienende Umbauten können subventioniert werden. 
Auftauchende Fragen in Bausachen können immer im Sekretariat KBHV erfahren 
werden! 
 
Baugesuche können jederzeit dem Sportfonds d. Kts. Bern eingereicht werden! 
Die Adresse steht auf dem Formular und unterliegt nicht einer Einsendefrist. 
Die Gesuche müssen nicht zum Visum dem KBHV zugestellt werden!! 
 

Kursgeld – Auszahlungen 

Für folgende Kurse können Kursgelder erhältlich gemacht werden: 
 Schiedsrichter-Kurse jeder Art (auch Wiederholungskurse) 
 Rieschef-Kurse 
 Junghornusser-Betreuer-Kurse 

Die Kurse müssen von den Unterverbänden mit Kursprogramm, Ort, Zeit, Dauer, 
Kursleiter etc. vorangemeldet werden. 
Nach Abschluss aller Kurse müssen diese mittels Kurs- und Teilnehmerliste, jeder 
Kursteilnehmer muss eigenhändig unterschreiben, sowie einem Einzahlungsschein 
des Unterverbandes dem KBHV z.Hd. des bern. Sportfonds eingesandt werden.  
Die Junghornusser-Kurse sind ab dem Jahr 2009 ersatzlos gestrichen worden. 
Späteste Einsendung der Kursdaten ist der 15. Dezember des laufenden Jahres. 
Kurse vom Jahr zuvor können nicht mehr geltend gemacht werden. 

Festbeiträge an Organisatoren von Interk., Eidg. & Verbandsfesten 

Für die Durchführung von Verbands-, Interk.-/ Interkantonalen Junghornusser-
festen und Eidg.Hornusserfesten werden Festbeiträge zwischen Fr. 1'000.00 und 
3'000.00 durch den Sportfonds d. Kts. Bern ausbezahlt. 
Die Gesuchsunterlagen werden im Herbst jeweils für das kommende Jahr den Fest-
veranstaltern inkl. allen Weisungen zugestellt. Die ausgefüllten Gesuche umgehend 
an den KBHV einreichen, damit ein Gesamt-Gesuch aller beitragsberechtigen Feste 
dem Kant. Bern. Sportfond eingereicht werden kann.  
(Einzahlungsschein der Festorganisation oder der durchführenden Hornussergesell-
schaft muss beigelegt werden.) 
Die Auszahlung erfolgt durch den Sportfond direkt an die Organisatoren. 
 

Wir bitten die angegebenen Einsendetermine unbedingt einzuhalten. Nur so können 
die Abrechnungen mit dem Sportfonds-Verantwortlichen des Kts. Bern pünktlich 
erfolgen. Besten Dank für die Einhaltung der bescheidenen Bedingungen des Kant. 
Bern. Hornusserverbandes!! 
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